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Sehr geehrter Herr Kalinka, 

vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem Entwurf des LKHG Stellung zu 
nehmen. 

Die PKSH stellt zunächst erfreut fest, dass zwei ihrer Anregungen aus der 
Stellungnahme für das Sozialministerium in der Landtagsdrucksache be-
reits übernommen worden sind: In § 5 Absatz 2 ist nun auch die PKSH als 
mittelbar Beteiligte aufgenommen worden. Und § 34 Absatz 1 sieht in psy-
chiatrischen/psychotherapeutischen Kliniken neben einer Leitenden Ärz-
tin/einem Leitenden Arzt, einer Leitenden Pflegekraft und der/dem Lei-
ter*in des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes die gleichrangige Beteili-
gung einer Leitenden Psychotherapeutin/eines Leitenden Psychothera-
peuten vor. 

Für wünschenswert hält die PKSH darüber hinaus die folgenden Änderun-
gen: 

1. § 29 Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
§ 29 Abs. 2 regelt die Zusammenarbeit der Krankenhäuser „mit nie-
dergelassenen Ärzten und den übrigen an der Patientenversorgung
beteiligten ambulanten und stationären Diensten“. Da der weitaus
größte Teil psychotherapeutischer Behandlungen (ambulant wie
auch stationär) durch Psychologische Psychotherapeutinnen und
Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten erbracht werden, sollte dies
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auch bei der Zusammenarbeit der Krankenhäuser im Rahmen der ambulanten 
Versorgung/Weiterbetreuung berücksichtigt werden. 
 
Wir schlagen daher vor, § 29 Abs. 2 wie folgt zu ändern: 
 
„(2) Die Krankenhäuser sollen im Interesse der durchgehenden Sicherstellung 
der Versorgung der Patienten eng mit den niedergelassenen Ärzten und, bei 
psychotherapeutischen Patientinnen und Patienten, mit niedergelassenen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie den übrigen an der Pati-
entenversorgung beteiligten ambulanten und stationären Diensten und Ein-
richtungen des Gesundheits- und Sozialwesens zusammenarbeiten. Dabei ist 
eine Zusammenarbeit insbesondere im Rahmen der Notfallversorgung anzu-
streben.“ 

 
2. § 34 Betriebsleitung, ärztlicher und psychotherapeutischer Dienst 

Absatz 3 regelt, dass die Leitung einer Abteilung eines Krankenhauses durch 
eine Ärztin oder einen Arzt zu erfolgen hat, „die oder der in medizinischen An-
gelegenheiten nicht weisungsgebunden ist und auch nicht durch anderweitige 
vertragliche Anreize in der Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen 
beeinträchtigt wird.“ Im letzten Satz dieses Absatzes heißt es dann „Für Abtei-
lungen, die Patientinnen und Patienten behandeln, bei denen Psychotherapie 
angezeigt ist, können neben der Abteilungsärztin oder dem Abteilungsarzt 
Psychologische Psychotherapeutinnen oder Psychologische Psychotherapeu-
ten sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugend-
psychotherapeuten bestellt werden, die bei der Untersuchung und Behand-
lung dieser Patientinnen und Patienten eigenverantwortlich und selbstständig 
tätig sind.“ 
 
Bei der zitierten Formulierung bleibt die Funktion der Psychotherapeutin bzw. 
des Psychotherapeuten in Verhältnis zur Abteilungsärztin bzw. zum Abtei-
lungsarzt unklar. Bereits jetzt gibt es in psychiatrischen / psychotherapeuti-
schen Kliniken und Tageskliniken in Schleswig-Holstein Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten, die für die Leitung einer Abteilung, entweder al-
leine oder im Rahmen einer Doppelspitze mit einer ärztlichen Kollegin bzw. ei-
nem ärztlichem Kollegen, zuständig sind. Dies sollte im vorliegenden Gesetz-
entwurf berücksichtigt werden und durch eine eindeutige Formulierung Klar-
heit geschaffen werden. 
 
Wir schlagen daher folgende Änderung des letzten Satzes in § 34 Abs. 3 vor: 
 
„In Abteilungen bzw. Krankenhäusern, in denen Patientinnen und Patienten 
behandelt werden, bei denen Psychotherapie angezeigt ist, können auch Psy-
chologische Psychotherapeutinnen oder Psychologische Psychotherapeuten 
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten als Abteilungspsychotherapeuten sowie als Ab-
teilungsleiter bestellt werden, die bei der Untersuchung und Behandlung die-
ser Patientinnen und Patienten eigenverantwortlich und selbständig tätig sind“. 



 

Die von der PKSH vorgeschlagenen Änderungen im Entwurf des Landekranken-
hausgesetzes (LKHG) des Landes Schleswig-Holstein halten wir im Übrigen auch im 
Hinblick auf die nunmehr verabschiedete und zum 01. September 2020 in Kraft tre-
tende Reform des Psychotherapeutengesetzes für erforderlich und für absolut zu-
kunftsweisend. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Oswald Rogner  
Präsident 




